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Verfahren zur Ausscheidung von Grundwasserschutzzo-
nen für Fassungen von öffentlichem Interesse 
 
 
 
 

Aufgaben der Gemeinde / Fassungsinhaber/-in / be-
auftragte Hydrogeolog/-in Zuständigkeit des ANU Regierung 

  

(1) Auftrag für die notwendigen Erhebungen zur Ab-
grenzung der Schutzzone an Hydrogeolog/-in 

(2) Hydrogeologische Abklärungen und Erstellung 
des hydrogeologischen Berichts, des Schutzzo-
nen- und des Konfliktplans 

(4) Einreichung des hydrogeologischen Berichts, des 
Schutzzonen- und Konfliktplans  

(6) Orientierung aller betroffenen Grundeigentümer/-
innen über die Schutzzonenausscheidung und die 
Erhebung der Bauten, Anlagen und landwirt-
schaftliche Nutzung 

(7) Detaillierte Erhebung der Bauten und Anlagen so-
wie Ermittlung der erforderlichen Nutzungsbe-
schränkungen, Schutzmassnahmen und Kosten-
schätzungen gem. Anhang 1 + 2 des 
Musterreglements für Grundwasserschutzzonen 

     

(8) Einreichung des Gefahrenkatasters und der Kos-
tenschätzung 

(10) Entscheid Inhaber/-in der Fassung über Kosten-
beteiligung an den Schutzmassnahmen und Er-
tragsausfällen 
Bei Kostenbeteiligung: Erarbeitung eines Kommu-
nalen Erlasses 

(3) Beizug für fachliche Beratung bei Bedarf 

(9) Prüfung der ermittelten Massnahmen auf Konfor-
mität bezüglich den gesetzlichen Vorgaben und 
Richtlinien  

(5) Prüfung des hydrogeologischen Berichts, des 
Schutzzonen- und des Konfliktplans gemäss 
«Wegleitung Grundwasserschutz» BAFU 
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(11) Wenn Kostenbeteiligung / Entschädigung vorge-
sehen: 
Ausarbeitung der Vereinbarungen für: Kostenbe-
teiligung an Schutzmassnahmen / Ertragsausfall-
entschädigung 

(12) Erarbeitung des Schutzzonenreglements 

(14) Wenn Kostenbeteiligung / Entschädigung vorge-
sehen: Beschluss kommunaler Erlass 
Orientierung aller betroffenen Grundeigentümer/-
innen und Bewirtschafter/-innen sowie Durchfüh-
rung der öffentlichen Auflage während 30 Tagen 

(15) Allfällige Behandlung bzw. Entscheid über Ein-
sprachen 

(17) Erlass der Schutzzone durch den Gemeindevor-
stand, und Antrag an die Regierung zur Genehmi-
gung der Schutzzone 

(20) Mitteilung an die betroffenen Grundeigentümer/-
innen, dass die Schutzzone ausgeschieden wurde 
und damit Eigentumsbeschränkungen in Kraft ge-
setzt wurden 
Wenn Kostenbeteiligung an Schutzmassnahmen / 
Entschädigung von Ernteausfällen vorgesehen: 
Mitteilung, dass Vereinbarungen in Kraft getreten 
sind 

(18) Prüfung der Unterlagen inkl. Beurteilung der Um-
setzung der Eigentumsbeschränkungen. Antrag 
an die Regierung zur Genehmigung der Grund-
wasserschutzzonenausscheidung und zum Ent-
scheid über allfällige Einsprachen 

(13) Prüfung des Schutzzonenreglements auf Konfor-
mität bezüglich den gesetzlichen Vorgaben und 
Richtlinien 

(16) Beizug für fachliche Beratung bei Bedarf 

(19) Genehmigung der Schutzzonenpläne und die da-
zugehörigen Reglemente inkl. Entscheid über all-
fällige Einsprachen 

Hinweis 
Im Streitfall, wenn der Inhaber / die Inhaberin von Bauten und Anlagen bzw. Landwirte / Landwirtin-
nen mit der Entschädigungshöhe nicht einverstanden sind, können sich diese nach der Genehmi-
gung der Schutzzone an die Enteignungskommission wenden. 


